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 Antrag
 der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 Rentenzahlungen für Beschäftigungen in einem Ghetto rückwirkend
 ab 1997 ermöglichen

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

 Nachdem  das  Bundessozialgericht  in  mehreren  Entscheidungen  Anträge  und
 Ansprüche  von  jüdischen  Zwangsarbeiterinnen  und  Zwangsarbeitern  zurück-
 gewiesen  hatte,  soweit  diese  in  Ghettos  im  nationalsozialistischen  Herrschafts-
 bereich  Arbeit  verrichtet  haben,  zu  der  sie  nicht  unter  Lebensgefahr  und  Gewalt-
 anwendung  gezwungen  wurden,  beschloss  der  Deutsche  Bundestag  im  Jahr
 2002  einstimmig  das  „Gesetz  zur  Zahlbarmachung  von  Renten  aus  Beschäf-
 tigungen  in  einem  Ghetto  und  zur  Änderung  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetz-
 buch“  (ZRBG).  Damit  sollten  Menschen,  die  in  einem  unter  NS-Verwaltung  ste-
 henden  Ghetto  abhängig  beschäftigt  gewesen  sind,  einen  Anspruch  auf  eine
 gesetzliche  Rente  erwerben.  Hierzu  sollte  –  bei  Vorliegen  der  Voraussetzungen
 eines  abhängigen  Beschäftigungsverhältnisses  –  bei  bis  zum  30.  Juni  2003
 gestellten  Anträgen  eine  rückwirkende  Zahlung  ab  dem  1.  Juli  1997  erfolgen
 (Artikel 1 § 3 Absatz 1 ZRBG).

 In  seiner  praktischen  Anwendung  hat  das  ZRBG  lange  nicht  zu  den  vom  Gesetz-
 geber  gewünschten  Ergebnissen  geführt.  Von  den  etwa  70  000  Anträgen  ist  der
 übergroße  Anteil  negativ  beschieden  worden.  Diese  Tatsache  erklärt  sich  auch
 damit,  dass  bei  der  Anwendung  dieses  Gesetzes  bei  den  Trägern  der  Rentenver-
 sicherung  Unklarheit  bestand,  wie  die  Bedingungen  der  „Freiwilligkeit“  und
 „Entgeltlichkeit“,  die  zwingende  Voraussetzungen  für  die  Anerkennung  als  Bei-
 tragszeit  nach  deutschem  Rentenrecht  sind,  unter  den  Lebens-  und  Arbeitsbedin-
 gungen in einem Ghetto zu interpretieren sind.

 Erst  nach  einem  Urteil  des  Bundessozialgerichts  vom  2.  Juni  2009,  wonach  die
 Kriterien  „aus  eigenem  Willensentschluss“  und  „Entgeltlichkeit“  –  deutlich  wei-
 ter  als  zuvor  –  den  Bedingungen  in  den  Ghettos  angemessen  auszulegen  sind,
 haben  die  Träger  der  Deutschen  Rentenversicherung  sämtliche  bis  dahin  be-
 standskräftig abgelehnten Fälle erneut überprüft. Von 49  560 durch die Renten-
 versicherungsträger  überprüften  Fälle  mit  ZRBG-Bezug  konnten  25  153  positiv
 beschieden  werden.  Diese  ehemaligen  Ghetto-Insassen  erhielten  ihre  Rente  je-
 doch  nicht  rückwirkend  zum  Jahr  1997,  sondern  nur  rückwirkend  ab  dem  Jahr
 2005,  was  auf  §  44  Absatz  4  des  Zehnten  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB  X  –
 Rücknahme  eines  rechtswidrigen  nicht  begünstigenden  Verwaltungsaktes)  be-
 ruht, wonach eine Rückwirkung von maximal vier Jahren gilt.

 Das  Bundessozialgericht  in  Kassel  hat  in  Einzelfallentscheidungen  am  7.  und
 8.  Februar  2012  die  Rechtsauffassung  der  Deutschen  Rentenversicherung  und
 der  Bundesregierung  bestätigt,  dass  bei  Anträgen,  die  zwar  rechtswidrig,  aber
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trotzdem  bestandskräftig  abgewiesen  worden  sind,  Renten  nur  rückwirkend  bis
 2005  gezahlt  werden  müssen.  Von  dieser  Entscheidung  sind  etwa  22  000  noch
 lebende NS-Opfer betroffen.

 Der  Gesetzgeber  wollte  mit  dem  ZRBG  Überlebenden  für  ihre  Arbeit  in  den  von
 den  Nationalsozialisten  eingerichteten  Ghettos  Rentenansprüche  sichern.  Das
 Gesetz  sieht  vor,  dass  bei  einem  bis  zum  30.  Juni  2003  gestellten  Rentenantrag
 Rentennachzahlungen  ab  Juli  1997  möglich  sind.  Dem  historischen  Willen  des
 Gesetzgebers soll entsprochen werden.

 II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

 eine  rechtliche  und  politische  Lösung  zugunsten  der  noch  lebenden  NS-Opfer
 herbeizuführen.  Die  Bundesregierung  wird  aufgefordert,  bis  zum  30.  September
 2012  einen  Gesetzentwurf  in  den  Deutschen  Bundestag  einzubringen  und  dabei
 folgende Lösungen zu berücksichtigen:

 a)  Für  ehemalige  Ghetto-Insassen  wird  bei  fristgerecht  gestellten,  aber  zunächst
 bestandskräftig  abgelehnten  und  erst  nach  2009  bewilligten  Rentenanträgen
 aus  dem  ZRBG  eine  rückwirkende  Auszahlung  der  Rente  ab  dem  1.  Juli  1997
 ermöglicht.

 b)  Alternativ  ist  –  bei  Verzicht  auf  die  Verlängerung  der  Rückwirkung  –  eine
 Änderung  der  „Richtlinie  der  Bundesregierung  über  eine  Anerkennungsleis-
 tung  an  Verfolgte  für  Arbeit  in  einem  Ghetto,  die  keine  Zwangsarbeit  war
 (Anerkennungsrichtlinie)“  vom  20.  Dezember  2011  vorzunehmen,  so  dass
 der  Betrag,  der  sich  aus  der  Summe  der  monatlichen  Rentenzahlungen  bei
 einem  Rentenbeginn  ab  dem  Jahr  1997  ergeben  hätte,  als  Kapitalzahlung  zu
 gewähren ist.

 Berlin, den 26. Juni 2012

 Dr. Frank-Walter Steinmeier und Fraktion
 Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333


